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Wen betrifft das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)? 

  Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, für das bislang nur ein Referentenentwurf vorliegt, ist in aller Munde. Schließlich würde der Entwurf die umfassendste Reform des Handelsgesetzbuchs (HGB) seit mehr als 20 Jahren bedeuten. 

In diesem Zusammenhang taucht unweigerlich die Frage auf, wer überhaupt eine Bilanz nach HGB erstellen muss. 

 Im Prinzip muss jeder Kaufmann, das ist jede Person, die ein Handelsgewerbe, d.h. einen Gewerbebetrieb, betreibt, eine Handelsbilanz erstellen (§ 242 HGB). 

Künftig, d.h. nach dem BilMoG-Referentenentwurf, sollen jedoch Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften, das sind OHG und KG, mit bis zu 500.000 EUR Umsatz und 50.000 EUR Gewinn pro Jahr von der Verpflichtung zur Buchführung und Bilanzierung nach HGB befreit werden. 

Kapitalgesellschaften jedoch müssen unabhängig von ihrer Größe einen Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften erstellen. Sie müssen ihren Jahresabschluss sogar um einen Anhang und einen Lagebericht ergänzen (§ 264 HGB). Kleine Kapitalgesellschaften können jedoch auf den Lagebericht verzichten.

Große und mittelgroße Kapitalgesellschaften müssen das Gliederungsschema des § 266 einhalten; kleine Kapitalgesellschaften können eine verkürzte Bilanz aufstellen.

Je nachdem, ob eine Kapitalgesellschaft klein, mittelgroß oder groß ist, muss sie mehr oder weniger umfangreiche Informationspflichten erfüllen, z.B. müssen kleine Kapitalgesellschaften ihren Jahresabschluss nicht von einem Abschlussprüfer prüfen lassen. 

Die Schwellenwerte für kleine, mittelgroße und große Kapitalgesellschaften sollen durch das BilMoG um 20 % erhöht werden, so dass mehrere Unternehmen als bisher größenabhängige Erleichterungen und Befreiungen bei der Rechnungslegung nutzen können.

Als klein sind entsprechend dem Referentenentwurf solche Kapitalgesellschaften zu klassifizieren, die nicht mehr als

rd. 4,8 Mio. Bilanzsumme (bisher rd. 4 Mio. EUR) 

rd. 9,8 Mio. EUR Umsatzerlöse (bisher rd. 8 Mio. EUR) 

50 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 

aufweisen. Von den Kriterien muss eine Kapitalgesellschaft mindestens zwei erfüllen, um als klein klassifiziert zu werden.

Mittelgroße Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei o.g. Merkmale überschreiten und jeweils mindestens zwei der drei nachfolgenden Merkmale nicht überschreiten:

rd. 19,2 Mio. EUR Bilanzsumme (bisher rd. 16 Mio. EUR) 

rd. 38,5 Mio. EUR Umsatzerlöse (bisher rd. 32 Mio.) 

250 Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt aufweisen. 

Große Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in Bezug auf mittelgroße Kapitalgesellschaften aufgeführten Merkmale überschreiten.

Somit kann festgehalten werden, dass alle Kapitalgesellschaften von einer Reform des HGB betroffen wären.

